
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Gutachten: 2007-258 
 

Stichtag: 15.10.2007 
 

Datum:  31.10.2007 

 
(Muster-)G U T A C H T E N 
 
über den 201/10.000stel-Miteigentumsanteil an dem Grundstück 
Buchstabenstraße 12-13 in 13000 Berlin, verbunden mit dem 
Sondereigentum an der mit Nr. 27 bezeichneten Wohnung nebst 
Keller in der Buchstabenstraße 12  
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Übersicht 
 

Bodenwert: 18.000 €
Ertragswert: 80.000 €
Vergleichsfaktorwert: 88.500 €
Vergleichswert nach Fläche: 77.000 €

Verkehrswert/Wohnfläche: 1.305 €/m²
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete 18,5
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 25 €/m²

Verkehrswert: 80.000 € 
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1 Vorbemerkungen 
 
Auftraggeber: Auftraggeberin 

Auftragseingangsdatum:  04.10.2007 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Vermögensübersicht 
 

Verwendungszweck: 
(Empfängerkreis) 
 

Persönliche Vermögensübersicht und Schenkung an die Kinder 
 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

15.10.2007 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 

·  Eigentümerin 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 15.10.2007 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

Die Mieterin und die unterzeichnende Sachverständige selbst. 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Die Wohnung war zum Besichtigungszeitpunkt bewohnt und demzufolge voll-
ständig möbliert. Die Besichtigung bezieht sich daher auf die sichtbaren Gebäu-
deteile. Verdeckte Schäden können nicht ausgeschlossen werden, sind aber nach 
Auskunft der Mieterin nicht vorhanden. 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
 

Besonderheiten: Die Wohnung ist öffentlich gefördert. Lt. Fördervertrag § 3 wurden Aufwen-
dungszuschüsse und Förderdarlehen bewilligt. Lt. Eigentümer bzw. Hausverwal-
tung liegt aber nur ein Darlehen vor. Dies konnte nicht abschließend geklärt 
werden. Im Gutachten werden keine Zuschüsse berücksichtigt, da auch bei Vor-
liegen von diesen, diese bei Verkauf der Wohnung aufgrund der derzeit üblichen 
Verwaltungspraxis bei der IMMOBIL davon ausgegangen werden kann, dass die 
Förderung mit Zuschüssen nicht auf den neuen Eigentümer übertragen wird. 
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Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die Er-

mittlung des Verkehrswertes nötig sind. Die Mängelfeststellung beschränkte sich 
daher auf eine visuelle, nicht destruktive Untersuchung. Besondere Untersu-
chungen hinsichtlich nicht unmittelbar sichtbarer Mängel sowie nicht unmittel-
bar zugänglicher Bauteile sind nicht erfolgt. Die eventuell nachstehende Liste 
der festgestellten, baulichen Mängel schließt daher das Vorhandensein weiterer 
Mängel nicht aus. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes Gutach-
ten über bauliche Mängel und Schäden dar. Funktionsprüfungen der haustechni-
schen Anlagen wurden nicht durchgeführt. 
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkmale 
aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, 
Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 

Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. Holz-
schutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
nicht durchgeführt. 
 

Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 

Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsäch-
lich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der baulichen 
Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen 
wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
 

Ort und Einwohnerzahl: Berlin, ca. 3,4 Mio. Einwohner; Stadtbezirk Pankow; Ortsteil Schöner Aus-
blick 
 

erweiterter Stadtkern 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: weit fußläufig 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus + Straßenbahn): fußläufig 
 

Lagequalität  
(gemäß Mietenspiegel): 

Wohnlage: gut Geschäftslage: nur bedingt geeignet 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 

vorwiegend wohnbauliche Nutzung; aufgelockerte, i.d.R. 2-4-geschossige 
Bauweise 
 

Immissionen: normal durch Straßenverkehr (derzeit überdurchschnittlich durch Umleitung 
wg. Bauarbeiten) 

2.2 Erschließung 
 

Straßenart: 
 

Wohnsammelstraße 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn asphaltiert; Gehwege beidseitig vorhanden, befestigt 
mit Gehwegplatten und Kleinpflaster 
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
  

elektrischer Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalan-
schluss 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche  Gemeinsamkei-
ten: 
 

auf dem Gesamtgrundstück (drei Flurstücke) stehen drei Mehrfamilienhäuser 
(42 Einheiten), davon zwei mittig auf einer Flurgrenze und eines einseitig 
angebaut an die Nachbarbebauung; Tiefgarage mit 21 Stellplätzen 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
 

2.3 Grund und Boden 
 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Berlin-Pankow  1000N 1 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Berlin-Schöner Ausblick  1 100 1.126 
 Berlin- Schöner Ausblick 1 101 1.110 
 Berlin- Schöner Ausblick 1 102 968 
   Summe: 3.204 m² 
     
 Miteigentumsanteil: 201 /10.000  
    
Grundstückszuschnitt: 
 

rechteckig    
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2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
 

Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 

Anmerkung: Der Scan der Abt. II  wurde aus Gründen 
des Datenschutzes entfernt. 

 
Diese Eintragungen werden als nicht wertrelevant betrachtet, da sie die 
Nutzung des Bewertungsobjekts nicht beeinträchtigen. 
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 09.10.2007 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende Schul-
den bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 
Die Eigentumswohnung ist vermietet. Details finden sich in den Erläuterungen 
zum Ertragswertverfahren. 
 
Informationen über Mietminderungen oder Mietrückstände wurden dem Sach-
verständigen nicht angezeigt, es wird daher davon ausgegangen, dass solche 
nicht vorliegen. 
 

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Hausverwaltung 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rech-
te sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Hausverwaltung  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Blatt, Bezirksamt Pankow, 24.10.2007 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
 

Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Wohnbaufläche W3 (GFZ bis 0,8) 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Es liegt keine Art von Bebauungsplan vor, es handelt sich um einen unbeplan-
ten Innenbereich nach § 34 BauGB. 
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff., keine Erhaltungssat-
zungen im Sinne der §§ 172-174 und keine städtebaulichen Gebote im Sinne 
der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Blatt, Bezirksamt Pankow, 24.10.2007 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
 

Beitrags- und Abgaben-
situation: 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. 
 
Quelle: Auftraggeber 

2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden Eintragungen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
 

Denkmalschutz: 
 

Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste Berlin verzeichnet. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Naturschutz: 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung hinausgehen-
den naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt in keiner Trinkwasserschutzzone. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
 
Bodenbelastung: Das Grundstück ist im Altlastenkataster der zuständigen Unteren Boden-

schutzbehörde nicht aufgeführt. 
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

2.5.1 Gebäude (Gemeinschaftseigentum) 
 

Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus mit vier Vollgeschossen, voll unterkellert, ausgebautes Dach-
geschoss 
 

Baujahr:  1996 (laut Auftraggeber, nach sachverständiger Prüfung plausibel) 

Bauweise: massiv mit Stahlbetondecken 

Dach: Dachform: Berliner Dach 

Deckung: Dachziegel und Dachpappe 

Unterkonstruktion: Holz 

Aufbauten: Gauben 

Isolierung: ja, mit Unterspannbahnen 
 
 

Fassade: geputzt und gestrichen, im Erdgeschoss Bossenputz; Feuchteschäden im Sockel-
bereich des Hauseingang Nr. 12 
 

Besonderheiten: Balkone, Erker, Aufzug, Eingangsüberdachung 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in gutem Zustand.  
 

2.5.2 Eigentumswohnung (Sondereigentum) 
 

Lage innerhalb des 
Gebäudes: 
 

3. OG rechts 
 

Zimmeranzahl: 2 
 

Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 
Fliesen deckenhoch  gut 

Badewanne eingebaut gut 

WC freihängend gut 
 

Es befindet sich ein Waschmaschinen-Anschluss im Bad. 
  
 

Fenster: durchgehend Kunststofffenster mit Isolierverglasung 
 
 

Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Wohnräume Laminat, Fliesen 

Nassräume Fliesen 
 
 

Küche: Es ist eine Einbauküche mittlerer Qualität mit Geschirrspüler vorhanden.  
 

Keller : trocken; Boden: Estrich mit Anstrich; Metallboxen als Mieterkeller 

Heizung: Gas-Zentralheizung mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen 
 

Besonderheiten: Balkon 

Gesamtbeurteilung: Die Wohnung befindet sich in gutem Zustand. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleich-
bare Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt existiert sowohl ein Vergleichsfaktor als auch geeignete Vergleichs-
kaufpreise, daher können zwei separate Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 

Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das Sachwertverfahren ist nicht anwendbar, da für diese Objektart keine abgeleiteten Marktanpas-
sungsfaktoren vorhanden sind. Da das Sachwertverfahren nur dann ein (indirektes) Vergleichs-
preisverfahren ist, wenn ein Bezug zum Markt vorhanden ist, ist es in diesem Fall nicht anwendbar. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

=

/ =

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück
Fläche keine Angabe 3.204 m²
baureifes Land ja ja
Flächenart Wohnbaufläche Wohnbaufläche
Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
GFZ 1,0 1,2

230 €/m²Bodenrichtwert 01.01.2006

Bodenrichtwert 01.01.2007 230 €/m²

230 €/m²

Veränderung 0,00 %

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag: 0,00 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 15.10.2007

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlich der Geschossflächenzahl.
Im Folgenden wird diese Eigenschaft des Richtwertgrundstücks mittels Umrechnungskoeffizienten angepasst, so
dass das Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück vergleichbar sind.

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

GFZ
Umrechnung anhand von Umrechnungskoeffizienten.
Quelle: Berliner Gutachterausschuss, 2004

20 %

Summe der Zu- und Abschläge 20 %

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert: 276,00 €/m²

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 884.304,00 €

Der Bodenwert beträgt rund: 885.000,00 €

Der Miteigentumsanteil beträgt rund: 201 10.000 18.000,00 €
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3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

baureifes Land 3.204 m² Grundbuch 
 
 

 

Beitrags- und Abgabenzustand 
 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). 
 
 

Geschossflächenzahl (GFZ) 
 
Es wird die tatsächlich vorhandene GFZ des Grundstücks angesetzt. 
 

Bewertungsobjekt: 201 / 10.000 MEA
61,62 m² Wohnfläche

1 MEA: 1 / 10.000 MEA
0,306567 m² Wohnfläche

Wohnanlage: 10.000 / 10.000 MEA
3.065,67 m² Wohnfläche

Art Wohn- und Nutzfläche rd. Koeffizient* Grundfläche
ges. Gebäude 3.065,67 0,79 3.880,59

Gesamt: rd. 3.881

*Quelle:  Die Umrechnungskoeffizienten Wfl/Nfl : GF sind dem  
Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses Berlin 2006/2007 entnommen  

 
Geschossfläche 3.881,00 m²

Grundstücksfläche 3.204,00 m²
= rd. 1,2GFZ ==

 
 
 

Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert ver-
wendet. Der Bodenrichtwert ist seit Jahren unverändert, daher ist keine zeitliche Anpassung notwendig. 
 
 
GFZ-Anpassung 
 
Um die Unterschiede in der Bebaubarkeit zu berücksichtigen, wurde eine Anpassung anhand der in der Be-
rechnung angegebenen Umrechnungskoeffizienten durchgeführt. 
 

GFZ Bewertungsgrundstück: 1,2 � Faktor = 0,6277 0,6277

GFZ Richtwertgrundstück: 1,0 � Faktor = 0,5246 0,5246
= rd. 120 %

 
 

 
Miteigentumsanteil 
 
Quelle: Teilungserklärung 
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3.3 Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

+
=

Miete/mtl Miete/Jahr
360,00 € 4.320,00 €

Einnahmen
Wohnungen 61,32 m² 5,87 €/m²

Fläche Miete/m²

61,32 m² 360,00 € 4.320,00 €Summe

Rohertrag 4.320,00 €

Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Summe 950,40 € 950,40 €
Bewirtschaftungskosten 22 % 4.320,00 € 950,40 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 3.369,60 €

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 4,0 % 720,00 €
Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 2.649,60 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 69 Jahre 23,33
Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 61.815,17 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 18.000,00 €
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 79.815,17 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 0,00 €
Ertragswert 79.815,17 €

Der Ertragswert beträgt rund: 80.000,00 €
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 

Flächen 
 
Quelle: Mietübersicht 
 
 

Rohertrag 
 

1. Datenlage 
 

Der Sachverständige hat eine nicht unterschriebene Mietübersicht vom 11.10.2007 und den Mietvertrag zur 
Verfügung gestellt bekommen. Eine Prüfung der tatsächlich beim Eigentümer eingehenden Mieteinnahmen 
ist dem Sachverständigen nicht möglich. 
 
Buchstabenstraße 12-13

Pos Wohneinheit Mieter
Miet-

änderungs-
datum

Bau-
jahr

Zi. Ausstattung
Fläche

vermietet
[m²]

Mietspiegel 
unterer Wert

Mietspiegel 
oberer Wert

1 Wohnung Blüte 01.04.2006 1996 2 mit SH, Bad u. IWC 61,32 61,32 5,87 360,00 5,11 9,00 5,87 360,00
1 Gesamt Wohnen: 61,32 5,87 360,00

Gesamt Wohnen vermietet: 61,32 61,32 5,87 360,00

Gesamt Wohnen leer stehend: 0,00

Anz. Jahresübersicht

1 Wohnen: 61,32
0 0,00
1 61,32 5,87 360,00 4.320,00

0,00
0 % 0,00
#### 61,32 5,87 360,00 4.320,00

Gesamt: 61,32 360,00 4.320,00 360,00 4.320,00

Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

Bemerkung

Abweichung
vom

Mietspiegel
[%]

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

in Spanne

Soll-Miete
Monatl.

Soll-Miete
JNK

Soll-Miete

   davon zum Stichtag unvermietet:

Fläche
[m²] Ist-Miete

Monatl.
Ist-Miete

JNK
Ist-Miete

   davon zum Stichtag vermietet:

   als technisch bedingter dauerhafter Leerstand angesetzt:
   als wirtschaftlich bedingter dauerhafter Leerstand angesetzt:
   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

 
2. Art des Mietansatzes 
 

Der Rohertrag wird als nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete gemäß § 17 Abs. 1 WertV angesetzt.  
 

3. Wohnungsmieten: 
 

Vergleich zum Mietenspiegel 
 

Die Onlineabfrage des Mietenspiegels ergab folgende Auskunft: 

 
Gewählte Mietansätze, unmittelbare Mietsteigerungsmöglichkeiten und sachverständige Einschätzung 
 

Die durchschnittliche Wohnmiete liegt bei 5,87 €/m². Diese Miete bewegt sich im unteren Spannenbereich 
des Mietenspiegels und ist als nachhaltig anzusehen.  
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Bewirtschaftungskosten 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
 
Liegenschaftszinssatz 
 

Unterer Spannenwert Oberer Spannenwert 
2,5 % 3,5 % 

Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, 
Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 

 
Unterer Spannenwert Oberer Spannenwert 

2,0 % 4,0 % 
Quelle: Sommer/Kröll: Anzuwendende Liegenschaftszinssätze aus 
einer empirischen Untersuchung, in GuG 5/95, Luchterhandverlag, 
Neuwied, 1995 

 
Nach Ableitungen des Sachverständigen liegen die durchschnittlichen Liegenschaftszinssätze für Eigen-
tumswohnungen in Berlin und im Umland ca. 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte höher als im Bundesgebiet. Daher 
wird der objektartenspezifische Liegenschaftszinssatz entsprechend höher angesetzt. 
 
Restnutzungsdauer 
 

Gesamtnutzungsdauer Gebäudealter Restnutzungsdauer 
80 Jahre 11 Jahre 69 Jahre 

 
 

 
Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschaftszins-
satzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Im vorliegenden Bewertungsfall sind keine besonderen wertbeeinflussenden Umstände vorhanden. 
 
Für die Beseitigung der Feuchteschäden im Sockelbereich des Hauseingangs wird kein besonderer Ansatz 
vorgenommen, dies ist im Rahmen der laufenden Instandhaltung zu beseitigen. 
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3.4 Vergleichsfaktorverfahren 
 

x =

x =

x =

1.530 €/m²Mittelwert aller Vergleichspreise:

88.669 €

Der Vergleichsfaktorwert beträgt rund:

Zeitliche Anpassung: 1,00

10,00

Objektgröße:

0,9450

1.446 €/m²61,32 m²

88.500 €

17,50

22,00

25,00

20,00

70

100

110

10

25

20

25

20

1. regionale Wohn- und Verkehrslage, Verfügbarkeit

2. Alter, Größe und Lage der Wohnung

Bewertungskriterium

3. Grundrissgestaltung und Ausstattung der Wohnung

WichtungWertung

Mittelwert aller Vergleichspreise 1.530 €/m² Wfl.

Wert

4. Bauweise und Zustand von Gebäude und Wohnung

5. Sonder-, Teil- und Gemeinschaftseigentumsanteile

Wert:  (100 = Mittelwert aller Kaufpreise)

100

100

94,50

1.446 €/m²

88.669 €

88.669 €
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3.4.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Vergleichswertberechnung 

Unterer
Spannenwert

Mittelwert aller Kauffälle
Oberer 

Spannenwert

1.000 €/m² 1.530 €/m² 2.320 €/m²

Prozentpunkte

Einstufung innerhalb dieser Kategorie: leicht unterdurchschnittlich -10

Verkehrsanbindung: normal 0

-20

70

Prozentpunkte

Objektalter: durchschnittlich 0

Größe des Objektes: durchschnittlich 0

Lage der Wohnung leicht überdurchschnittlich 10

110

Prozentpunkte

Grundriss: durchschnittlich 0

Ausstattung: durchschnittlich 0

100

Prozentpunkte

Bauweise: durchschnittlich 0

Zustand: durchschnittlich 0

100

Prozentpunkte

Sondernutzungsflächen: keine 0

Teileigentumsanteile zur Wohnfläche verteilt: angemessen 0

Gemeinschaftseigentum: durchschnittlich 0

100

Die Objektverfügbarkeit ist durch den vorhandenen Mietvertrag eingeschränkt.

Bauweise und Zustand von Gebäude und Wohnung

Der Mittelwert aller Kauffälle wurde verwendet und anhand von fünf bestimmenden Merkmalen so umgerechnet,
dass er möglichst zutreffend den Eigenschaften des Bewertungsobjekts entspricht.

Regionale Wohn- und Verkehrslage, Verfügbarkeit

Einstufung

EIGENTUMSWOHNUNG

Quelle: Grundstücksmarktbericht 
2006/2007: Weiterverkäufe von 
Eigentumswohnungen der Baujahre 
seit 1990, die in der Rechtsform des 
Wohnungseigentums bereits erstellt 
wurden; Ostteil Berlins, gute 
Wohnlage, 2006

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Kaufpreise für bestimmte Objektarten.
Diese werden vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte aus seiner Kaufpreissammlung ermittelt.

Einstufung

Grundrissgestaltung und Ausstattung der Wohnung

Sonder-, Teil- und Gemeinschaftseigentumsanteile

Einstufung

Einstufung

Einstufung

Alter, Größe und Lage der Wohnung
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3.5 Vergleichswertverfahren 
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1 1.832 gut 1,00 1. 1,00 ja 1,00 1,00 1.832 46,19 % 1.832
2 534 gut 1,00 EG 1,10 ja 1,00 1,00 587 -53,16 % 587
3 534 gut 1,00 EG 1,10 ja 1,00 1,00 587 -53,16 % 587
4 910 mittel 1,10 3. 1,00 ja 1,00 1,00 1.001 -20,12 % 1.001
5 1.780 gut 1,00 2. 1,00 ja 1,00 1,00 1.780 42,04 % 1.780
6 887 mittel 1,10 1. 1,00 nein 1,10 1,00 1.073 -14,38 % 1.073
7 1.153 gut 1,00 1. 1,00 ja 1,00 1,00 1.153 -7,99 % 1.153
8 633 mittel 1,10 EG 1,10 ja 1,00 1,00 766 -38,88 % 766
9 1.014 mittel 1,10 2. 1,00 ja 1,00 1,00 1.115 -11,03 % 1.115
10 1.579 mittel 1,10 EG 1,10 ja 1,00 1,00 1.911 52,49 % 1.911
11 1.800 mittel 1,10 2. 1,00 ja 1,00 1,00 1.980 58,00 % 1.980

1.253,18 1.253
1.151

x =
rund

76.833,96 €
77.000 €

Mittelwert

Vergleichspreis 61,32 m² 1.253,00 €/m²
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3.5.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Vergleichswertberechnung 
 
Kauffall-Nummer/Kaufpreis 
 
Kauffallnummern 1-11 Quelle: Gutachterausschuss Berlin, Kaufpreissammlung 

 

 
Es wurde abgefragt: Eigentumswohnungen im vermieteten Zustand, im Bezirk Pankow, mit Verkauf im 
Jahr 2007, mit einer Wohnfläche zwischen 50 m² und 90 m², der Baujahre 1990 bis 2000. 
 
 
Wohnlage 
 
Die Kauffälle liegen nicht alle in der gleichen Wohnlage wie das Bewertungsobjekt. Für schlechtere Lagen 
wurde daher ein Zuschlag gemacht, um den Lageunterschied auszugleichen. Der Faktor für die Aufwertung 
wurde nach folgenden Kriterien bestimmt: Unterschiede im Bodenwertniveau (nach Bodenrichtwertkarte 
des zuständigen Gutachterausschusses); Wohnlageeinstufung gemäß dem Mietenspiegel 
 
 
Geschoss 
 
Unterschiedliche Geschosse sind – abhängig von der Lage des Objektes – unterschiedlich beliebt am Markt. 
In Zentrumslagen sind Erdgeschosse schlecht marktgängig (Einbruchssicherheit, Belichtung, Einsehbarkeit 
usw.), sehr hohe Geschosse jedoch nur bei Vorhandensein eines Aufzuges sehr wertvoll. Die dazwischen 
liegenden Geschosse werden regelmäßig bevorzugt. 
 

Der verwendete Umrechnungsfaktor für die Erdgeschosswohnungen wurde – mangels verfügbarer Marktun-
tersuchungen – anhand von Erfahrungen des Sachverständigen und Aussagen von Mietmaklern frei ge-
schätzt. 
 
Balkon 
 
Das Bewertungsobjekt verfügt über einen Balkon. Bei Vergleichsobjekten, die nicht über einen Balkon ver-
fügen wurde daher nach Markterfahrungen des Sachverständigen und Aussagen von Mietmaklern ein frei 
geschätzter Zuschlag vorgenommen, um diesen Objekten fiktiv einen Balkon als Preis bestimmendes 
Merkmal „hinzuzurechnen“ und sie damit dem Bewertungsobjekt vergleichbar zu machen. 
 
 
Wichtungsfaktor 
 
Nicht alle Vergleichspreise sind im gleichen Maße aussagekräftig und verlässlich. Für Vergleichspreise, 
deren Aussagekraft geringer ist als die der anderen Preise, wurde daher ein Abschlag vorgenommen, um 
diesem Unsicherheitsfaktor gerecht zu werden. Dieser Abschlag wurde vom Sachverständigen danach be-
stimmt, wie zuverlässig und vollständig die Informationen über das Vergleichsobjekt vorliegen. 
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Angepasster Kaufpreis/Ausreißer/Angepasster Kaufpreis ohne Ausreißer 
 
Kaufpreise für Immobilien kommen aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder unter ungewöhnli-
chen Verhältnissen zustande (Notverkauf, Verkauf innerhalb der Familie usw.). Die Wertermittlungsverord-
nung (WertV) schreibt dazu in § 6: „(1) Zur Wertermittlung und zur Ableitung erforderlicher Daten für die 
Wertermittlung sind Kaufpreise und andere Daten wie Mieten und Bewirtschaftungskosten heranzuziehen, 
bei denen anzunehmen ist, dass sie nicht durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst 
worden sind. Die Kaufpreise und die anderen Daten, die durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnis-
se beeinflusst worden sind, dürfen nur herangezogen werden, wenn deren Auswirkungen auf die Kaufpreise 
und die anderen Daten sicher erfasst werden können.“ 
 
Es stehen aber nicht immer gesicherte Informationen darüber zur Verfügung, ob ein Verkauf unter solchen 
Umständen zustande gekommen ist. Um trotzdem diese Fehlerquelle ausschalten zu können, bietet die 
WertV in Absatz 2 folgende Lösung: „Kaufpreise und andere Daten können durch ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse beeinflusst werden, wenn … sie erheblich von den Kaufpreisen in vergleichbaren 
Fällen abweichen…“ 
 
Da die Preise sehr stark schwanken, wird auf einen Ausreißertest verzichtet, da dieser das Ergebnis verfäl-
schen würde.  
 
 
Vergleichspreis 
 
Nachdem nun alle nötigen Anpassungen vorgenommen wurden, um die Vergleichsobjekte durch Umrech-
nung anhand von Faktoren mit dem Bewertungsobjekt vergleichbar zu machen, erhalten wir denjenigen 
Quadratmeterwert, der für die Vergleichsobjekte gälte, wenn er zum Bewertungsstichtag für das Bewer-
tungsobjekt vereinbart worden wäre. 
 
Anschließend wurde dieser Wert mit der Fläche multipliziert, um einen angemessenen Vergleichswert für 
das Bewertungsobjekt zu erhalten. 
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3.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen  
 

Gewicht Verfahrenswert
x = x =
x = x =
x = x =

Summen:

Summe der gewichteten Werte:
Summe der Gewichte:

Das gewogene Ergebnis beträgt zum Wertermittlungsstichtag rund:

87.950 €
23.100 €
8.850 €

56.000 €

1,10
Vergleichspreiswert (Fläche): 0,31,0 0,30

Ertragswert:

Vergleichspreiswert (Fläche):

Ergebnis:

Vergleichsfaktorwert:
Ertragswert:

0,11,0

Vergleichspreiswert (Fläche):

Objektart

sichere Mieten, überörtlicher Liegenschaftszinssatz
zu große Spannen, keine Umrechnungsfaktoren vorhanden

Gewichteter Wert

Vergleichsfaktorwert:

Daten

2. Datenqualität:

ausreichende Anzahl Kaufpreise, sehr hohe Streuung der Preise

Vergleichsfaktorwert:
1,0
1,0

0,70 80.000 €

1,10
79.955 €=87.950 €

77.000 €

88.500 €

0,7

2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung?

…wird im Folgenden die jeweilige Aussagefähigkeit der ermittelten Verfahrenswerte eingeschätzt und daraus ein gewichtetes Mittel 
gebildet.

1. Objektart:
1,0Ertragswert:

Begründung

Anhand der in der Verfahrenswahl dargelegten Auswahlkriterien… 

1. Welche Verfahren vollziehen die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nach?

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert gemäß§ 7 Wertermittlungsverordnungaus den
Ergebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten.

80.000 €Ertragswert:
Vergleichswert auf Basis von Vergleichsfaktoren:

77.000 €Vergleichswert auf Basis von Vergleichspreisen (nach Fläche):

80.000,00 €

vorrangig ertragsorientiert

88.500 €0,10

Vergleichspreise wirken preisbildend

0,7

Begründung

Vergleichspreise wirken preisbildend

Gewichtung

Gewichtung

1,0

0,3
0,1
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3.7 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um eine 61,32 m² große Eigentumswohnung in ei-
nem Mehrfamilienhaus.  

Das Bewertungsobjekt ist hinsichtlich seiner Standort- und Objektqualität auf dem regiona-
len Immobilienmarkt als durchschnittlich zu beurteilen. 

Der Verkehrswert für den 201/10.000stel-Miteigentumsanteil an dem Grundstück Buch-
stabenstraße 12-13 in 13000 Berlin, verbunden mit dem Sondereigentum an der mit 
Nr. 27 bezeichneten Wohnung nebst Keller in der Buchstabenstraße 12 wird zum Werter-
mittlungsstichtag 15.10.2007 mit rd. 

80.000,00 € 
ermittelt. 

 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
 
Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe ent-
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aus-
sagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
Berlin, den 31.10.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katharina Schulenburg 
Dipl.-Ing. (FH) 

 
geprüfte Sachverständige für Immobilienbewertung 

ZIS (Sprengnetter Akademie) 
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3.8 Plausibilisierung 
 
Das Gutachten der Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH) Katharina Schulenburg wurde von mir geprüft.  
 
Zur Plausibilität des o. g. Gutachtens mit Wertermittlungsstichtag 15.10.2007 nehme ich wie folgt Stel-
lung:  
 
Die von mir durchgeführte Prüfung des o. g. Gutachtens erstreckt sich primär auf die Plausibilität und 
Nachvollziehbarkeit der angewandten Bewertungsmethodik in Verbindung mit den gewählten Einzelan-
sätzen und den daraus resultierenden Schlüssen und Ergebnissen.  
 
Eigene grundstücksspezifische Erhebungen wurden meinerseits nicht angestellt. Ebenso erfolgte keine 
örtliche Grundstücksbegehung. Eine eigene Wertermittlung wurde ebenfalls nicht durchgeführt. Die all-
gemeinen Ausführungen zu den wertrelevanten Faktoren des genannten Grundstückes sind augenschein-
lich vollständig.  
 
Die vom Sachverständigen, aufgrund der dargestellten rechtlichen und tatsächlichen Eigenschaften des 
Grundstückes, gewählten Wertermittlungsverfahren sind marktkonform. Die im Gutachten durchgeführte 
Ermittlung des Wertes der baulichen Anlagen ist mit den gewählten Einzelansätzen nachvollziehbar und 
plausibel.  
 
Das Gutachten baut auf allgemein zugänglichen und anerkannten Marktinformationen auf. Widerspre-
chende Informationen sind mir nicht bekannt. Das Gutachten lässt keine offensichtlichen oder groben 
Unrichtigkeiten erkennen. Ich bescheinige dem Gutachten deshalb Plausibilität. 
 
Berlin, 31.10.2007 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. 
April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466) 
 

WertV: Wertermittlungsverordnung vom 06. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), zuletzt geändert durch Artikel 3 Bau-
ROG vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) 
 

WertR:  Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der Fassung vom 19. Juli 
2002 (BAnz Nr. 238a vom 20. Dez. 2002) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 
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3412), Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 22. Mai 2003 
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6 Haftungsausschluss 
 
a) Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten. Das beauf-

tragte Gutachten ist jedoch nur für den angegebenen Zweck bestimmt, was seinen Schutzbereich darauf begrenzt. Eine dar-
über hinausgehende Verwendung bedarf schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers. 

b) Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

c) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Sachverständigenpflichten oder aus sonstiger 
schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, hat er die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in vollem 
Umfang zu ersetzen. 

d) Im Übrigen wird die Haftung für Schäden aus fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Verletzung 
ausdrücklich versprochener oder zentraler Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer für den eingetretenen 
Schaden Versicherungsschutz in Anspruch nehmen kann. 

e) Soweit die Haftung für schuldhafte Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für schuldhaftes Fehlverhalten bei 
Angestellten, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
 

 
© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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© ÜK50 RD/CD 051, Ausgabe 2004: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. III – Vermessungswesen 
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© ÜK50 RD/CD 051, Ausgabe 2004: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. III – Vermessungswesen 
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WE Nr. 27 im 3. Obergeschoss (nicht maßstäblich) 
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anonymisiert 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Buchstabenstraße Ansicht des Bewertungsobjektes von der Straße 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Ansicht des Bewertungsobjektes von der Straße Ansicht des Bewertungsobjektes von der Straße 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

 
 
 
 
 
 
 

anonymisiert 

Zugang und Zugang Tiefgarage Ansicht des Bewertungsobjektes vom Hof 
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anonymisiert 

 
Ansicht des Bewertungsobjektes vom Hof Hauseingang 

  
Detailansicht 

Feuchteschäden 
Hauseingang 

  
Hausflur Aufzug 
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Treppenhaus Küche 

  
Wohnzimmer 

Balkon 
Bad 

  
Keller Mieterbox 
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Erträge  
(Mieteinnahmen) 

- 
Bewirtschaftungskosten 

(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 
- 

Ertragsanteil des Bodens 
= 

Gebäudeertragsanteil 
dieser wird kapitalisiert über die 

Restnutzungsdauer 
= 

Gebäudeertragswert 
+ 

Bodenwert 
= 

Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV)  

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 
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Das Vergleichswertmodell der Wertermittlungsverordnung 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in den §§ 13 - 14 der Wertermittlungsverordnung beschrieben. 
 
Auf welcher Überlegung basiert das Vergleichswertverfahren? 
 
Menschen vergleichen zumeist, um das günstigste Angebot zu finden, wenn sie etwas kaufen wollen. 
 
Die Schwierigkeit bei Immobilien liegt darin, dass sie so viele Eigenschaften haben, dass die 
Vergleichbarkeit schnell darunter leidet. Eine identische Wohnung auf dem gleichen Stock oder eine 
Etage tiefer könnte, obwohl von Größe, Ausstattung und Lage identisch, bereits andere 
Lichtverhältnisse aufweisen. 
 
Daher kann man nicht einfach die Menge an Vergleichsobjekten erhöhen, um eine größere 
Ergebnissicherheit zu erhalten. Selbst wenn man dabei identische Bauten findet (z.B. Reihenhäuser 
der gleichen Firma), so stehen sie mit zunehmender Menge an anderer Stelle und werden schwieriger 
vergleichbar. 
 
Was gilt als vergleichbar? 
 
Gemäß der WertV sind „Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren 
Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen“. 
 
Die „wertbeeinflussenden Merkmale“ sind die „rechtlichen Gegebenheiten“, die „tatsächlichen 
Eigenschaften“, und die „sonstige Beschaffenheit“ des Grundstückes, wie sie in der Definition des 
Verkehrswertes im § 194 BauGB genannt und in der WertV genauer ausgeführt sind. 
 
Vergleichspreise und Vergleichsfaktoren 
 
Es gibt zwei verschiedene Arten von Vergleichswerten:  
 
die Vergleichspreise, also die tatsächlichen Werte, die für einzelne Objekte erzielt wurden 
die Vergleichsfaktoren1, die aus den tatsächlichen Vergleichspreisen abgeleitet wurden. 
 
Vergleichspreise werden vom Gutachterausschuss so angegeben, wie man sie auch in dem zugrunde 
liegenden Notarvertrag finden würde: Wohnung, Fläche, Lage, Stockwerk, Ausstattung, Baujahr, 
Zustand, Balkon ja oder nein, Preis.2 Zusätzlich könnte eine Angabe in Währung/m² erfolgen. 
 
Vergleichsfaktoren können unterschiedlich angegeben werden.  
 
Der bekannteste Vergleichsfaktor ist der Bodenrichtwert, ein Mittelwert aus allen für eine 
abgegrenzte Richtwertzone geltenden Preisen für Grund und Boden, angegeben in gerundeter 
Währung/m². 
 
Für Wohnungen oder Gewerbe werden zumeist durchschnittliche Werte in Währung/m² Wohn- bzw. 
Nutzfläche angegeben. Beispiel: 2 ZW von 50-70 m² in der Lage wurden von € 880.- bis € 1.760.-, im 
Mittel3 zu € 1.190.- verkauft. 
 
 

                                                      
1 (Math.) Zahl od. Größe, mit der eine andere multipliziert wird. (Duden) 
2 Wie viele Eigenschaften neben dem Preis genannt sind bestimmt die Qualität und Verwertbarkeit der 
Vergleichspreise. In vielen Fällen wird man nicht die komplette obige Liste zur Verfügung haben. 
3 Das Mittel ist in diesem Fall nicht das Mittel zwischen dem obersten und dem untersten angegebenen Wert, 
sondern das Mittel aller Kaufpreise. 
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Wie benutzt man die Vergleichswerte? 
 
Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsobjekt angepasst. ANDERS GESAGT, MAN TUT SO, ALS 
KÖNNE MAN DIE EIGENSCHAFTEN DER VERGLEICHSOBJEKTE SO ÄNDERN, DASS SIE DEM 
BEWERTUNGSOBJEKT ENTSPRECHEN. 
 
Dies geschieht auf rein rechnerischer Ebene, mit Umrechnungskoeffizienten. 
 
Umrechnungskoeffizienten 
 
Umrechnungskoeffizienten werden in § 10 der WertV behandelt. 
 
Sie dienen dazu, Werte vergleichbar zu machen. 
 
Beispiel einer Umrechnung von Vergleichsfaktoren - Die Zielbaummethode 
 
Sie basiert auf dem Prinzip, einem Vergleichsfaktor fünf bestimmende Einflüsse beizumessen, diese 
Einflüsse in ihrer Wichtigkeit einzustufen und dann einzustufen, inwiefern sich das Bewertungsobjekt 
von den fünf Eigenschaften des Vergleichsobjekts unterscheidet. 
 
Beispiel: Man hat folgenden Vergleichsfaktor genannt bekommen: eine 2-Zimmerwohnung in 
einfacher Lage Berlins, Baujahr 50er bis 60er, 50 m² wurde im Jahr 2000 durchschnittlich für € 
1.000.- verkauft. 
 
Diese Angabe ist recht ungenau, denn hier werden Erdgeschosse und Obergeschosse, laute und leise 
Straßen, verschiedene Bezirke, unterschiedliche Wohnungsgrößen und weitere Eigenschaften in einen 
großen Topf geworfen und € 1.000.- außen drauf geschrieben. 
 
Anders gesagt: Man weiß nicht ganz genau, was die Käufer für ihre € 1.000.-/m² bekommen haben. 
Man muss sich also einen Durchschnitt denken und sich diese fiktive Wohnung vorstellen. Das 
Problem ist vergleichbar mit dem Problem, sich ein nicht präzise bestimmtes Richtwertgrundstück 
beim Bodenrichtwert vorzustellen. Dort hat man aber zumindest noch die Möglichkeit sich alles in 
echt anzuschauen, denn man hat es mit einer klar abgegrenzten Richtwertzone zu tun. 
 
Die verkauften Wohnungen kann man allerdings nicht identifizieren und hat daher nicht mehr 
Angaben, als sie im obigen Beispiel gemacht wurden. Dies ist die Schwäche des Systems: die 
unpräzise Definition des Vergleichsobjektes. 
 
Daher kann eine Zielbaummethode, die auf solcher Datenbasis fußt, nur bedingt genau und 
zuverlässig sein. 
 

 
 


